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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1984

Norm

ABGB §871 BIII

Rechtssatz

Im allgemeinen betri2t der Irrtum über das Ausmaß einer individuell bestimmten Sache keine wesentliche

Bescha2enheit, falls die Abweichung nicht so groß ist, daß eine Zustimmung von vornherein ausgeschlossen werden

muß oder falls das Ausmaß nicht zur wesentlichen Eigenschaft erhoben worden ist.
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